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Bereitstellung der aktuell zusätzlich benötigten Mittel von 23.190 EUR. Es ist mit einer 
Kostenerstattung durch den LWL als Träger der Eingliederungshilfe zu rechnen. 
 
Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.) 
 

Rat der Stadt, 07.02.2019, TOP 4.1, Drucksachen-Nr.: 7995/2014-2020  
SGA, 26.02.2019, TOP 11, Drucksachen-Nr. 8121/2014-2020  
JHA, 06.03.2019, TOP 11, Drucksachen-Nr. 8121/2014-2020 
SGA, 26.03.2019, TOP 6, Drucksachen-Nr. 8121/2014-2020/1  
JHA, 27.03.2019, TOP 6, Drucksachen-Nr. 8121/2014-2020/1  
SGA, 14.05.2019, TOP 9.2, Drucksachen-Nr. 8477/2014-2020  
JHA 15.05.2019, TOP 7.3, Drucksachen-Nr. 8477/2014-2020  
Rat der Stadt, 11.07.2019, TOP 20, Drucksachen-Nr. 8744/2014-2020/1 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Sozial- und Gesundheitsausschuss beschließt: 
 
Um das Angebot des Fahrdienstes für Menschen mit Behinderungen ohne eine 
Einschränkung des Beförderungsangebotes aufrecht zu erhalten, wird dem Träger „DRK 
Soziale Dienste OWL gGmbH“ befristet für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.03.2020 ein 
monatlicher zusätzlicher Betrag von 7.730 € zur Verfügung gestellt.  
 
Begründung: 
 

Die Verwaltung hat in der Sitzung des SGA am 26.11.2019 über den sich abzeichnenden 
Fehlbedarf beim Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen informiert.  
 
Vor dem Hintergrund der mit dem BTHG einhergehenden veränderten Kostenträgerschaft und der 
noch nicht abgeschlossenen Zuständigkeitsklärung mit dem LWL hatte der Träger „DRK Soziale 
Dienste OWL gGmbH“ zugesagt, bis Anfang 2020 ohne Leistungseinschränkungen das Angebot 
des Fahrdienstes für Menschen mit Behinderungen fortzuführen.  



  
 
Kurzfristig erfolgte die Aussage des Trägers, dass trotz innerbetrieblicher Optimierungen ein zu 
hohes Defizit besteht und damit eine weitere unveränderte Leistungserbringung unter 
Fortschreibung des Defizits nicht möglich ist. Zum 01.02.2020 müsse es zu für die Nutzerinnen 
und Nutzer des Fahrdienstes deutlich spürbaren Leistungseinschränkungen kommen. Um diese 
kurzfristig spürbaren Einschränkungen zu verhindern, hat die Verwaltung die Kostenkalkulation 
geprüft und zusammen mit dem Träger diverse Einsparvorschläge erörtert. 
Die geplante Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung für die laufende Vertragsperiode 2020-
2022 sieht eine fortgeschriebene städtische Finanzierungssumme von 292.333 EUR/Jahr (24.358 
EUR/Monat) vor.  
Die vom Träger eingereichte Kostenkalkulation ergibt aufgrund der für dieses Angebot gestiegenen 
Personalkosten nunmehr ein Gesamtvolumen von 410.061 EUR/Jahr. Nach Berücksichtigung der 
bereits umgesetzten Einsparungen aus der Reduzierung der Leitstelle und Fahrtendisposition 
sowie einem zusätzlichen Trägereigenanteileinsatz verbleibt ein Kostenrahmen von 385.061 
EUR/Jahr (32.088 EUR/Monat) für das Angebot.  
 
Um das Angebot im bisherigen Umfang auch kurzfristig aufrecht erhalten zu können, schlägt die 
Verwaltung vor, zunächst eine für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.03.2020 befristete Leistungs- 
und Finanzierungsvereinbarung über den Betrag von 96.264 EUR abzuschließen und an den 
Träger auszuzahlen. 
 
Im Zusammenhang der endgültigen Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung werden 
Verwaltung und Träger das weitere Vorgehen und weitere Einsparmöglichkeiten auf ihre fachliche 
Vertretbarkeit prüfen. 
 
Eine frühzeitigere Regelung zwischen Verwaltung und Träger war aufgrund eines am 16.01.2020 
anberaumten Termins zwischen LWL als Kostenträger für Maßnahmen der Eingliederungshilfe und 
der Verwaltung nicht möglich.  
 
Der LWL wird nach eigener Auskunft auf der Basis der Heranziehungssatzung die Kosten 
erstatten. 
 
Beigeordneter 
 
 
 
 
 
I n g o   N ü r n b e r g e r 

Wenn die Begründung länger als drei 
Seiten ist, bitte eine kurze 
Zusammenfassung voranstellen. 
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